
durch Zeitversäumnis in der beruflichen Tätigkeit entstan-
den ist.

2. Erweiterung um Absatz (7) mit nachfolgendem Text:

(7) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen 10,00 Euro je Sitzung. Die Mit-
glieder des Wahlvorstandes erhalten für die Teilnahme an
den Wahlschulungen 10,00 Euro, bei der Durchführung
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für wei-
tere Tage für die Feststellung des Wahlergebnisses eine
pauschale Entschädigung einschließlich Erfrischungsgeld
von 15,00 Euro.

ARTIKEL 2
IN-KRAFT-TRETEN

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Lauscha, den 24. Feburar 2006

Stadt Lauscha

Fritz Köhler
Bürgermeister
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1. Satzung
zur Änderung der Haupsatzung

der Stadt Lauscha

vom 24.02.2006

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl.
S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung der ThürKO vom
28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) erlässt der Stadtrat der
Stadt Lauscha folgende Satzung:

ARTIKEL 1

Die Hauptsatzung der Stadt Lauscha vom 2. November 2004 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt Lauscha Nr. 11/2004 vom
12. November 2004) wird wie folgt geändert:

§ 11
Entschädigungen

Wird wie folgt ergänzt:

1. In Absatz (2) wird nach Satz 1 eingefügt:

(2) Selbständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung
von 9,00 Euro je volle Stunde für den Verdienstausfall, der
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Stadt Lauscha, Wahlamt, Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha

Stadt Lauscha

Stadt Lauscha

Stadtverwaltung Lauscha

in der Stadtverwaltung Lauscha, Bahnhofstraße 12, Wahlamt, Zimmer 8

Mo/Do/Fr 08.30 - 12.00 Uhr
Di 13.00 - 16.00 Uhr Do 13.00 - 18.00 Uhr
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Gemeindewahlleiter der Stadt Lauscha
Lauscha, den 21.02.2006



Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die 1. Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Stadt Lauscha vom 2. November 2004

Beschluss-Nr. 4/1936/06
Bekanntmachung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen
Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Werkausschuss vom
22. August, 17. Oktober und 21. November 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, nachfolgende
Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen des Haupt-, Finanz-
und Werkausschusses öffentlich bekannt zu machen:

Sitzung vom Beschluss-Nr.

22.08.2005 4/1797/05
17.10.2005 4/1857/0, 4/1853/05
21.11.2005 4/1883/05

Beschluss-Nr. 4/1797/05
Bestätigung der Niederschrift zur Haupt-, Finanz- und Werk-
ausschusssitzung vom 27. Juni 2005

Beschluss-Nr. 4/1857/05
Bestätigung der Niederschriften über die Haupt-, Finanz- und
Werkausschusssitzungen vom 12. September 2005 und
22. August 2005

Beschluss-Nr. 4/1853/05
Verlängerung der vorhandenen Versicherungsverträge bei
der OKV 

Beschluss-Nr. 4/1883/05
Bestätigung der Niederschrift zur Haupt-, Finanz- und Werk-
ausschusssitzung vom 17. Oktober 2005

Beschluss-Nr. 4/1937/06
Bekanntmachung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen
Sitzungen des Stadtrates der Stadt Lauscha vom 12. Septem-
ber, 24. Oktober und 1. Dezember 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, nachfolgende
Beschlüsse aus den nichtöffentlichen Sitzungen des Stadtrates
öffentlich bekannt zu machen:

Sitzung vom Beschluss-Nr.

12.09.2005 4/1833/05, 4/1804/05
24.10.2005 4/1874/05, 4/1852/05
01.12.2005 4/1884/05

Beschluss-Nr. 4/1804/05
Bestätigung der Niederschriften zu den Stadtratssitzungen
vom 11. Juli 2005 und 25. Juli 2005

Beschluss-Nr. 4/1833/05
Vereinbarung zur Aufhebung Altvertrag Straßenbeleuchtung

Beschluss-Nr. 4/1852/05
Bestätigung der Niederschriften zu den Stadtratssitzungen
vom 12. September 2005 und 19. September 2005

Beschluss-Nr. 4/1874/05
Zuordnung von ehemals volkseigenem Vermögen der Gemar-
kung Lauscha Flurstück-Nr. 2141

Beschluss-Nr. 4/1896/05
Bestätigung der Niederschriften zu den Stadtratssitzungen
vom 24. Oktober 2005 und 10. November 2005
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Der Stadtrat der Stadt Lauscha
hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2006

im öffentlichen Sitzungsteil
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1926/06
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Lauscha 2006

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Vorlage des beige-
fügten Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes Lauscha für das Wirt-
schaftsjahr 2006 für die Betriebsteile Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung.

Der Wirtschaftsplan schließt

Trink- Ab Gesamt-
wasser- wasser- betrieb
versorgung entsorgung

Euro Euro Euro

a) im Erfolgsplan
mit den Erträgen 448.295 305.460 753.755
und den Aufwendungen 459.356 359.211 818.567

b) im Vermögensplan
mit den Einnahmen 157.675 1.854.000 2.011.675
und den Ausgaben 157.675 1.854.000 2.011.675

ab.

Die Höhe der Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung
beträgt 250.000 Euro im Betriebszweig Abwasserentsorgung. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 Euro fest-
gesetzt und bedarf damit gemäß § 65 (2) ThürKO nicht der Geneh-
migung. Die satzungsrechtlichen Regelungen erfolgen in der
Haushaltssatzung der Stadt Lauscha.

Beschluss-Nr. 4/1915/05
Änderung Stellenplan Verwaltung – Haushaltsplan 2006

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Anhebung des Stel-
lenplanes im Bereich der Bauverwaltung von zwei auf drei Stellen
durch Reduzierung der nicht tatsächlich besetzten Stellen auf das
Maß der tatsächlichen Stellenbesetzung in den übrigen Abschnit-
ten und Aufstockung der gesamt ausgewiesenen Beschäftigungs-
stellen um 0,5.

In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung beauftragt, eine
Überarbeitung und Neuordnung der Stellenbeschreibung vorran-
gig im Bereich Bauverwaltung vorzunehmen. Ziel ist die Schaf-
fung eines Kompetenzteams für die ordnungsgemäße Abarbei-
tung aller Fragen der Bauverwaltung unter Anleitung eines
Bauingenieurs.

Beschluss-Nr. 4/1912/05
Rückzahlung von Fördermitteln für die Maßnahme „Moder-
nisierung Waldschwimmbad Lauscha“

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Stundungsvereinbarung
zwischen der Thüringer Aufbaubank und der Stadt Lauscha zum
Zuwendungsbescheid vom 30. Juni 1993 – Modernisierung Wald-
schimmbad Lauscha, Teilwiderrufungsbescheid vom 12. März
1997 – zu. Ein Antrag auf Erlass von Stundungszinsen wird befür-
wortet.

Beschluss-Nr. 4/1922/06
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt
Lauscha
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brennt, die Mindestabstände nicht einhält und die Verbren-
nungsstellen nicht entsprechend behandelt.

Sonneberg, den 17. Januar 2006

Sesselmann
Landrat

Amtliche Bekanntmachung
anderer Körperschaften

Amtliche Bekanntmachung

Der Landkreis Sonneberg als zuständige Abfallbehörde legt auf
der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 3 i.V.m § 4 Abs. 1 und 2 der
Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen vom 2. März 1993 (GVBl. S. 232) i.d.F. der 1. Änderung
vom 9. März 1999 (GVBl. S. 240) fest: 

Das Verbrennen von unbelastetem Baum- und Strauchschnitt, der
auf nicht gewerblich genutzten Grundstücken anfällt, ist nur
zulässig im Zeitraum

Samstag, dem 18. März 2006
bis Freitag, dem 31. März 2006

Es wird, Bezug nehmend auf die Regelungen der Thüringer Ver-
ordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen, auf Fol-
gendes hingewiesen:

1. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästi-
gungen durch Rauch oder Funkenflug für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft eintreten. Es ist insbesondere auf die
Windrichtung und -geschwindigkeit zu achten. Bei starkem
Wind ist das Feuer zu löschen.

2. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen keine
anderen Stoffe, insbesondere keine häuslichen Abfälle, Rei-
fen, Mineralölprodukte oder mit Schutzmitteln behandelte
Hölzer benutzt werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht
in Flammen oder Glut gegossen werden.

3. Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:

- 50 m zu öffentlichen Straßen,

- 100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-
gasen sowie Betrieben, in denen explosionsgefährliche
oder brennbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder gelagert
werden,

- 20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leichtentzünd-
lichem Bewuchs,

- 100 m zu Waldflächen, wobei besondere Trockenperioden,
in denen in einzelnen Forstamtsbezirken höhere Wald-
brandstufen (ab Waldbrandstufe II) bestehen, entspre-
chend zu berücksichtigen sind,

- 15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden, zu Gebäuden mit
weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit brennbaren
Außenverkleidungen und

- 5 m zur Grundstücksgrenze. 

4. Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst
geringer Rauchentwicklung verbrennen.

5. Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit
Schutzstreifen zu umgeben und nach Abschluss ausreichend
mit Erde abzudecken oder mit Wasser zu löschen.

6. Die Verbrennungsstellen sind zu beaufsichtigen, bis Flammen
und Glut erloschen sind. Eine Nachkontrolle ist zu gewährlei-
sten.

7. Ordnungswidrig im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entge-
gen den oben genannten Hinweisen andere Stoffe mit ver-

INFORMATION
DES THÜRINGER FORSTAMTES NEUHAUS

Achtung Selbstwerber und Hobbynutzer
von Brennholz

Lehrgänge zum Umgang mit der Motorsäge

Vom Fällen des Baumes bis zu seiner Aufarbeitung unter schwie-
rigen Bedingungen.

In der Vergangenheit kam es auch bei Privatpersonen zu schweren
Unfällen im Umgang mit der Motorsäge. Aus diesem Grunde ist
es wichtig, den richtigen Umgang mit der Motorsäge unter Anlei-
tung zu erlernen.

Die Waldarbeiterschule in Gehren bietet an:

Ein- oder mehrtägige Lehrgänge im Umgang mit der Motorsäge
mit verschiedenen Grundvoraussetzungen.

Zu erfragen im Thüringer Forstamt Neuhaus (Telefon
0 36 79/7 26 00) oder bei den örtlichen Revierleitern.
Termin 30. April 2006
Oder direkt in der Landeswaldarbeiterschule in Gehren (Telefon
03 6783/8 87 21).

ENDE AMTLICHER TEIL

NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Informationen Stadtverwaltung




